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1. Zweck 

Die Brandschutzordnung informiert über Brandmeldung, Brandbekämpfung und 
Brandverhütung mit dem Ziel, Personen- und Sachschäden im Brandfall möglichst 
gering zu halten. Sie enthält einen Alarmplan. 

2. Geltungsbereich 

Die Brandschutzordnung gilt für die Innen- und Außenflächen der Gewerbeschau 
Barrien. Die Brandschutzordnung gilt für alle Teilnehmer der Gewerbeschau!  

3. Das Wichtigste auf einen Blick 
 
Verhalten bei Ausbruch eines Brandes: 
 
A) Brandmeldung 

• Feuerwehr Leitstelle Tel. 112 anrufen und informieren über: 
   Wo   es brennt (Straße, Gebäude) 
   Was  ist passiert (Feuer, Unfall) 
   Wer   meldet (Name, Funktion, Tel. Nr.) 
   Wie   viele Verletzte, Gefährdete 
   Warten  auf Rückfragen 

• Danach den diensthabenden Mitarbeiter des Werberinges am Infostand 
informieren (Tel. Velten 0172-7001777 oder Göbel 0173-8465085) 

 
B) Löschversuche durchführen  
Die Kenntnis der Feuerlöscherstandorte im Zelt ist Voraussetzung für schnelles 
Handeln! An allen Ausgängen und auf jedem Stand finden sich Löscher! 

• Einrichtungen (Feuerlöscher) zur Brandbekämpfung nutzen. Brandstelle bis 
zum Eintreffen der Feuerwehr überwachen, um ein Wiederaufflammen des 
Brandes zu verhindern. 

• Dazu Löschmittel bereitstellen. 
• Nur dann, wenn man sich bei den o. g. Punkten nicht selbst gefährdet. 

 
C) In Sicherheit bringen 

• Gefährdete Personen warnen 
• Hilflose mitnehmen 
• Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung 
• Türen schließen 
• Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen 
• Sammelplatz aufsuchen – Vor den Fahrzeughallen der 

Feuerwehrtechnischen-Zentrale Barrien neben dem Ausstellungsgelände 
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D) Evakuierung 
Über einen sicheren Weg direkt ins Freie, zur Sammelplatz- Freifläche vor den 
Fahrzeughallen der Feuerwehrtechnischen-Zentrale neben dem 
Ausstellungsgelände. 
 

4. Aufgaben & Zuständigkeiten (Verantwortlichkeiten) 
 
Alle Aussteller sind verpflichtet, an ihrem Ausstellungsplatz gefährliche 
Handlungen, die zu einem Brand führen können, zu unterlassen bzw. alle 
Vorkehrungen zu treffen, die das Entstehen eines Brandes nach möglichem 
Ermessen ausschließen. 

- Alle Aussteller sind, soweit man sich selbst nicht gefährdet, verpflichtet, 
sich an den Maßnahmen der Brandbekämpfung sowie anderen Arbeiten, die 
der Rettung von Menschenleben dienen, zu beteiligen.  

- Wer den Ausbruch eines Brandes bemerkt, hat unverzüglich die Feuerwehr 
über Notruf 112 zu alarmieren (Siehe Alarmplan).  

- Rettungsaktionen sind einzuleiten, bevor mit der Brandbekämpfung 
begonnen wird. Menschenrettung geht in jedem Fall der Bergung von 
Sachgütern vor. Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen dürfen durch 
die Bergung von Sachgütern nicht behindert werden.  

- Nach Eintreffen der Feuerwehr übernimmt diese die Leitung der 
Brandbekämpfung. Ihre Anordnungen sind zu befolgen. Sie kann 
Mitarbeiter des Werberinges und Aussteller zur Hilfeleistung heranziehen. 

- Zugänge und Zufahrten zum Brandobjekt sind für die Feuerwehr 
freizuhalten. Unbefugte sind von der Brandstelle fernzuhalten. 

- Brandschutzhelfer sind alle Aussteller der Gewerbeschau Barrien. 
- Sie haben die Aufgaben: 

o rasches und geordnetes Verlassen der gefährdeten Bereiche zu 
organisieren, 

o die Anwesenheit der Personen aus dem Brandbereich auf dem 
Sammelplatz zu überprüfen. 

o Einweiser für die Feuerwehr am Eingang des Gewerbezeltes zu 
postieren 

o Lösch-, Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zu unterstützen. 
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ALARMPLAN 
 

Bei Brand- und Explosionsgefahr  
 

1. Alarm geben  Die Feuerwehr unter Tel. 112 anrufen. 
Brandbekämpfung mit den vorhandenen 
Feuerlöschern aufnehmen.  

  

2. Räumung des Zeltes Bei Alarmierung: Gewerbezelt ruhig und ohne Panik 
verlassen. Türen schließen, aber nicht abschließen. 

  

3. Fluchtwege Rettungswege und Notausgänge 
  

4. Sind Fluchtwege 
nicht mehr begehbar  

Türen schließen (nicht abschließen), Feuerwehr 
erwarten. 

        
  

5. Sammelplatz  
 

 
 
 

Ausreichenden Sicherheitsabstand zum 
Gewerbezelt einhalten, feststellen, ob alle Personen 
das Zelt verlassen haben (auch Besucher). Über 
weitere Maßnahmen entscheiden ermächtigte 
Personen der Feuerwehr und Rettungsdienste. 

 
 

  

 
Bei Unfällen 

Unfallmeldung :  Notruf 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst 
 
                             Zusätzlich Info-Stand Werbering informieren 

0172 7001777 und 0173 8465085 
 
   
 
 
   gez. Christian Eilers 
1. Vorsitzender des Werberinges Barrien 
 
Anhang 1: Sammelplatz 
 
 
  

 



Gewerbeschau 
Barrien 

Brandschutzordnung 
 mit Alarmplan 

 

 

Der Werbering  
Barrien 

 
 
 

Sammelplatz vor der Feuerwehrtechnischen-Zentrale Barrien 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Gewerbezelt 
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Weg zum Sammelplatz 
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